
Die Unaxis Holding AG, Pfäffikon SZ, Gemeinde Freien-
bach («Unaxis»), gibt heute bekannt, dass sie ein öffent-
liches Kaufangebot (das «Angebot») im Sinne von Art. 22
ff. des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effek-
tenhandel («BEHG») für alle sich im Publikum befinden-
den Namenaktien der Saurer AG, Arbon («Saurer»), mit
einem Nennwert von je CHF 7.70 («Saurer Aktien») unter-
breiten wird.
Das Angebot wird von Unaxis oder einer ihrer Tochterge-
sellschaften unterbreitet, wobei in letzterem Fall Unaxis
für alle Verpflichtungen einer solchen Tochtergesell-
schaft vollumfänglich garantieren würde.

Angebotspreis
CHF 93.42 netto je Saurer Aktie, abzüglich des Brutto-
betrages allfälliger Verwässerungseffekte (z.B. Dividen-
denzahlungen, Kapitalerhöhungen mit einem unter dem
Börsenkurs liegenden Ausgabepreis der Aktien, Ausgabe
von Optionen mit einem unter dem Börsenkurs liegen-
den Ausübungspreis, Kapitalrückzahlungen, Spaltungen
etc.), die bis zum Vollzug des Angebotes eintreten (der
«Angebotspreis»).
Dieser Angebotspreis entspricht dem Mindestpreis
gemäss den Bestimmungen des BEHG. 

Angebotsfrist
Das Angebot wird innerhalb der gesetzlich vorgeschrie-
benen Frist von sechs Wochen nach Publikation der Vor-
anmeldung veröffentlicht.
Unter Vorbehalt von Art. 14 Abs. 3 der Verordnung der
Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote
(«UEV-UEK») ist vorgesehen, das Angebot während
zwanzig Börsentagen (die «Angebotsfrist») offen zu lassen. 
Unaxis behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist ein-
oder mehrmals zu verlängern. Eine Verlängerung über
vierzig Börsentage hinaus kann nur mit vorgängiger
Zustimmung der Übernahmekommission erfolgen.

Bedingungen
Für das Angebot sind folgende Bedingungen vorgese-
hen:
(a) Die Saurer Aktien, die Unaxis bis zum Ablauf der

(allenfalls verlängerten) Angebotsfrist gültig ange-
dient worden sind, repräsentieren, zusammen mit
den Saurer Aktien, welche die Unaxis-Gruppe zu
diesem Zeitpunkt hält, mindestens 50.01% aller sich
zu diesem Zeitpunkt im Publikum befindenden Sau-
rer Aktien (unter vollständiger Berücksichtigung all-
fälliger Verwässerungseffekte);

(b) Kein Entscheid und keine Verfügung eines Gerichts
oder einer anderen Behörde wurde erlassen, welche
den Vollzug des Angebotes verbietet;

(c) Alle zuständigen schweizerischen, EU und sonstigen
ausländischen Behörden haben die Übernahme der
Saurer durch die Unaxis genehmigt und/oder eine
Freistellungsbescheinigung erteilt, ohne dass damit
Auflagen oder Bedingungen verknüpft worden sind,
die insgesamt und auf der Basis des konsolidierten
Jahresabschlusses des Geschäftsjahres, welches
am 31. Dezember 2005 zu Ende ging, einer Partei:
(l) Kosten und/oder einen Rückgang des Gewinns

vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA)
von insgesamt mehr als EUR 15.2 Millionen (auf
konsolidierter Basis) verursachen; oder

(ll) einen Rückgang des konsolidierten Umsatzes
von mehr als EUR 78.5 Millionen bewirken;

(lll) einen Rückgang des konsolidierten Eigenkapi-
tals von mehr als EUR 28.7 Millionen verur-
sachen.

(d) Seit dem 31. Dezember 2005 haben keine wesent-
lichen negativen Ereignisse stattgefunden, und es
wurden keine solchen bekannt, die, nach Ansicht
einer von Unaxis zu bezeichnenden unabhängigen,
international angesehenen Investmentbank oder
Revisionsgesellschaft, insgesamt und auf der Basis
des konsolidierten Jahresabschlusses der Saurer
des Geschäftsjahres, welches am 31. Dezember
2005 zu Ende ging:
(l) Kosten und/oder einen Rückgang des Gewinns

vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA)
der Saurer von insgesamt mehr als EUR 15.2
Millionen (auf konsolidierter Basis) verursachen;
oder

(ll) einen Rückgang des konsolidierten Umsatzes
der Saurer von insgesamt mehr als EUR 78.5
Millionen der Saurer bewirken; oder

(lll) einen Rückgang des konsolidierten Eigenkapi-
tals der Saurer von mehr als EUR 28.7 Millionen
verursachen.

(e) Saurer hat (l) nach Veröffentlichung der Voranmel-
dung und (ll) nach dem Zustandekommen des Ange-
botes keine Handlungen vorgenommen, die nicht
zum normalen Geschäftsgang der Saurer gehören,
ausser Saurer ist nach den anwendbaren rechtlichen
Bestimmungen dazu verpflichtet;

(f) Die Generalversammlung der Saurer hat keine
Fusion, keine Spaltung mit einem Wert von über
EUR 126.51 Millionen, und keine Kapitalerhöhung

(ob ordentlich, bedingt oder genehmigt) beschlos-
sen und keine zusätzlichen Statutenbestimmungen
beschlossen, die Übertragungsbeschränkungen
und/oder Stimmrechtsbegrenzungen vorsehen oder
sonstwie die Kontrolle oder Rechte eines Mehrheits-
aktionärs einschränken;

(g) Mit Ausnahme von öffentlich bekannten Transaktio-
nen hat sich Saurer seit dem 31. Dezember 2005
nicht verpflichtet, Vermögenswerte mit einem Wert
oder zu einem Preis von gesamthaft mehr als EUR
126.51 Millionen zu kaufen oder zu verkaufen;

(h) Das Angebot, insbesondere dessen Vollzug, führt
nicht dazu, dass Fremdkapital von Saurer im Betrag
von mehr als EUR 50 Millionen zur vorzeitigen Rück-
zahlung fällig wird.

Bedingungen (a), (d) und (e(l)) gelten als aufschiebende
Bedingungen im Sinne von Artikel 13 Abs. 1 UEV-UEK.
Bedingungen (b), (c), (e(ll)), (f), (g), und (h) gelten als auf-
schiebende Bedingungen bis zur Veröffentlichung des
Zwischenergebnisses des Angebotes in den Printmedien.
Danach, falls die Bedingungen je nachdem nicht erfüllt
sind oder Unaxis nicht auf ihre Erfüllung verzichtet hat, 
– gilt die Bedingung (c) als auflösende Bedingung im

Sinne von Artikel 13 Abs. 4 UEV-UEK bis die erforder-
lichen Genehmigungen und/oder Freistellungsbe-
scheinigungen der zuständigen schweizerischen, EU
und sonstigen ausländischen Behörden gemäss
Bedingung (c) erteilt worden sind; und

– gelten die Bedingungen (b), (e(ll)), (f), (g) und (h) als
auflösende Bedingungen im Sinne von Artikel 13 Abs.
4 UEV-UEK bis auf ihre Erfüllung verzichtet wurde oder
bis zum Zeitpunkt, in dem die Bedingung (c) entweder
erfüllt ist oder auf ihre Erfüllung verzichtet wurde.

Sofern, bis spätestens nach Ablauf von vier Monaten
nach Ende der Nachfrist (ausser Unaxis kann ausseror-
dentliche Umstände nachweisen), Unaxis auf die Erfül-
lung einer der Bedingungen (b), (e(ll)), (f), (g) und (h) nicht
verzichtet hat oder die Bedingung (c) nicht erfüllt ist oder
Unaxis nicht auf deren Erfüllung verzichtet hat, fällt das
Angebot dahin.
Unaxis wird für die auflösenden Bedingungen um das
Einverständnis der Übernahmekommission ersuchen. 
Unaxis behält sich das Recht vor, auf eine oder mehrere
Bedingungen teilweise oder ganz zu verzichten, und das
Angebot bei Nichterfüllung einer oder mehrerer Bedin-
gungen zu widerrufen.

Angebotsrestriktionen

United States of America
The Offer is not being made directly or indirectly in, or by
use of the mails of, or by any means or instrumentality of
interstate or foreign commerce of, or any facilities of a
national securities exchange of, the United States of
America, its territories and possessions, any State of the
United States and the District of Columbia (the “United
States”). This includes, but is not limited to, facsimile
transmission, telex and telephones. Accordingly, copies
of this document and any related offering documents are
not being, and must not be, mailed or otherwise distri-
buted or sent in or into the United States and so doing
may invalidate any purported acceptance.

United Kingdom
The offer documents in connection with the Offer are not
for distribution to persons whose place of residence,
seat or habitual abode is in the United Kingdom. This
does not apply, however, to persons who (i) have profes-
sional experience in matters relating to investments or
(ll) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high
net worth companies, unincorporated associations etc”)
of The Financial Services and Markets Act 2000 (Finan-
cial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or to
whom it may otherwise lawfully be passed on (all such
persons together being referred to as “Relevant Per-
sons”). The offer documents in connection with the Offer
must not be acted on or relied on by persons whose pla-
ce of residence, seat or habitual abode is in the United
Kingdom and who are not Relevant Persons. In the Uni-
ted Kingdom any investment or investment activity to
which the offer documents relate is available only to
Relevant Persons and will be engaged in only with Rele-
vant Persons.

Australia, Canada and Japan
This Offer is not addressed to Saurer shareholders, who-
se place of residence, seat or habitual abode is in Austra-
lia, Canada or Japan (the “Excluded Shareholders”). The
Excluded Shareholders may not accept this Offer.

Andere Rechtsordnungen
Dieses Angebot wird weder direkt noch indirekt in 
einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht, in wel-
chem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre,
oder in welchem/welcher es in anderer Weise ein
anwendbares Recht oder eine Verordnung verletzen wür-
de oder welches/welche von Unaxis eine Änderung der
Bestimmungen oder Bedingungen des Angebotes in
irgendeiner Weise, ein zusätzliches Gesuch an/oder
zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit staat-
lichen, regulatorischen oder rechtlichen Behörden erfor-
dern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Kaufangebot
auf irgendein solches Land oder eine solche Rechtsord-
nung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang
mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen
Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche
Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche
Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für
Käufe von Beteiligungsrechten der Saurer durch natür-
liche oder juristische Personen in solchen Ländern oder
Rechtsordnungen verwendet werden.

Informationen
Detaillierte Informationen zum Angebot werden im Ange-
botsprospekt an gleicher Stelle innerhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen nach Publika-
tion der Voranmeldung veröffentlicht.

Zurich, 6. September 2006

Saurer Aktien
Valorennummer 001234514
ISIN CH0012345143
Tickersymbol
(Bloomberg, Reuters
und Telekurs) SAUN SW, SAUN.S, SAUN

Voranmeldung für das öffentliche Kaufangebot
der

Unaxis Holding AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach), Schweiz
(oder einer ihrer Tochtergesellschaften, wobei in diesem Fall
Unaxis Holding AG für alle Verpflichtungen einer solchen Tochter-
gesellschaft vollumfänglich garantieren würde)

für alle sich im Publikum befindenden

Namenaktien der Saurer AG, Arbon, Schweiz
mit einem Nennwert von je CHF 7.70


